
 
Tarif FSA 24 – Arnold – 2012           Gültig ab 01 .01.2012 (Bis auf Widerruf) 
 
 

bis 3,5 t  bis 7,5 t  bis 12 t  über 12 t 
 

Beiträge 
je Fahrzeug 8,33 SZR 40 SZR*1) 8,33 SZR 40 SZR*1) 8,33 SZR 40 SZR*1) 8,33 SZR 40 SZR*1) 

 

     SB 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 

 

150 km um 
den Standort  

128 150 170 200 190 225 238 280 245 290 280 330 245 290 306 360 

 
 

Deutschland 
 

143 168 211 248 238 280 251 295 263 310 298 350 306 360 360 425 

 

West–Europa 
(siehe unten)  

184 216 258 304 298 350 327 385 340 400 383 450 434 510 502 590 

 

Europa ohne 
Russland  

258 304 306 360 361 425 404 475 425 500 468 550 558 656 638 750 

 
Beiträge und Selbstbeteiligungen in EURO   SZR = Sonderziehungsrechte   SB = Selbstbeteiligung je Schadenfall 
 
Die aufgeführten Jahresprämien gelten je Fahrzeug (Zugfahrzeug und Anhänger gelten als ein Fahrzeug) bis zu dem jeweil. zulässig. Gesamtgewicht. 
 
*1) Gilt für die  HGB–Haftung (innerdeutsche Beförderungen) - bei rechtsgültiger Vereinbarung - . 
 
 
 
West – Europa: 
Deutschland, Dänemark, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Italien, Liechtenstein, Frankreich, 
Spanien, Portugal, Griechenland, Schweden, Norwegen, Finnland, Irland, Großbritannien. 
 
 
Abweichender Geltungsbereich und höhere Selbstbetei ligung auf Anfrage. 
 

Andere Relationen auf Anfrage  z. B. Beförderung von 
- Kraftfahrzeugen, - lebenden Tieren, - Umzugsgut, 
- Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Zahlungsmitteln aller Art, Valoren, Wertpapieren, Briefmarken, Dokumenten, Urkunden, Kunstgegenständen 
   und Skulpturen, die einen Betrag von 2.500 Euro je Transportmittel bzw. Schadenereignis übersteigen, 
- Haftung aus Schwergut-/ Kranarbeitenaufträgen,- Haftung für Subunternehmer, - Haftung im Rahmen von Individualvereinbarungen etc. 



Tarif FSA 24 – Arnold – 2012           Gültig ab 01 .01.2012 (Bis auf Widerruf) 
 
 
Beitragsberechnung / Beitragsregulierung:  
 

Die aufgeführten Jahresprämien gelten je Fahrzeug (Zugfahrzeug und Anhänger gelten als ein Fahrzeug) bis zu dem jeweil. zulässig. Gesamtgewicht. 
 

� Beförderung von ausschließlich geringwertigen  Schüttgütern oder Abfall und Abraum:  75,00 EUR je Fahrzeug. 
 

� Beförderung mit Tank-, Thermo-/ Kühl Fahrzeugen mit Heizen/Kühlen/Frosten des Gutes : 25 % Zuschlag auf die aufgeführten Prämien. 
 

� Beförderung von betriebsfremden Containern, Wechselaufbauten, Trailern, Chassis, 
 Sattelaufliegern oder Anhängern; Selbstbeteiligung je Schaden 500 EUR:   150,00 EUR Zuschlag je Fahrzeug. 

 

� Haftung für Kabotage -Beförderungen bis 8,33 SZR je KG Rohgewicht:    beitragsfrei  mitversichert. 
 

� Einschluss Bergungs- und Beseitigungskosten  bis 25.000,- EUR:    beitragsfrei  mitversichert. 
 
 
Flottenrabatt :   3 -   5 Fahrzeuge:  10 % 
    6 - 10 Fahrzeuge:  20 % 
    ab 11 Fahrzeuge:  25 % 
 
 
Jahresmindestbeitrag: 
 

Bei Anwendung sämtlicher Nachlässe darf ein Mindestjahresbeitrag       75,00 EUR je Fahrzeug  
nicht unterschritten werden von:          150,00 EUR je Vertrag . 
 
 
Erlöschen des Vertrages im ersten Versicherungsjahr : 
 

Sofern im ersten Versicherungsjahr der Vertrag aus irgendeinem Grund vorzeitig erlischt, ist mindestens die Mindestprämie des Vertrages fällig.  
 
 
Alle Prämien gelten zuzüglich 19 % Versicherungsste uer. 


